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Z 58 Als Vorrangstandorte für landesbedeutsame Industrie- und Gewerbeflä-
 

festgelegt. Sie sind entsprechend dem Bedarf weiterzuentwickeln. 

G 48 Die Vorrangstandorte für Industrie und Gewerbe werden räumlich gesi-
chert, um infrastrukturell gut erschlossene Standorte für Industrieansiedlungen 
vorzuhalten. Sie sollen für die Errichtung von Photovoltaikfreiflächenanlagen 
nicht zur Verfügung stehen. 
 
Begründung: Die Vorrangstandorte mit übergeordneter strategischer Bedeutung für 
Industrieansiedlungen und die Vorrangstandorte für landesbedeutsame Industrie- und 
Gewerbeflächen sind infrastrukturell gut erschlossen und verkehrsgünstig gelegen. 
Hier sollen gezielt Unternehmen angesiedelt werden, die insbesondere auf Ver-
kehrsgunst angewiesen sind. Die Vorhaltung dieser Standorte für die Ansiedlung von 
Industrie und produzierendem Gewerbe liegt im öffentlichen Interesse. Sie sollen bei 
Bedarf für weitere Industrieansiedlungen flächenmäßig weiterentwickelt werden kön-
nen. Für die mit einer erheblichen Flächeninanspruchnahme verbundene Errichtung 



von Photovoltaikfreiflächenanlagen sollen diese Standorte wegen ihrer besonderen 
Lagegunst unter dem Gesichtspunkt eines effektiven Flächenmanagements nicht zur 
Verfügung stehen.  

Z 59 Alle bestehenden Industrie- und Gewerbeflächen, insbesondere an den 
Zentralen Orten, haben eine besondere Bedeutung für Unternehmensansiedlung 
und -entwicklung. 



 



 

 

 





 

 
 





 





 

 

 

 










